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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Strafrecht

In der Sommersession 2022 brachten die eidgenössischen Räte die Revision der
Strafprozessordnung zum Abschluss. In der Differenzbereinigung verhärteten sich die
Fronten in den zentralen Diskussionspunkten zunächst, sodass Bundesrätin Karin
Keller-Sutter bereits mit einer Einigungskonferenz rechnete. Der Ständerat kam dem
Nationalrat zuerst nur bei Fristen für die Beschwerdeinstanz und das Berufungsgericht
entgegen, die der Nationalrat zwecks Beschleunigung der Verfahren neu in die StPO
aufgenommen hatte. Gemäss Berichterstatter Daniel Jositsch (sp, ZH) hielt die RK-SR
diese zwar für wenig zweckmässig, aber tolerierbar, weil die Fristen mangels rechtlicher
Konsequenzen bei Nichteinhaltung «lediglich als Richtgrösse im Sinne einer
Konkretisierung des Beschleunigungsgebots» zu verstehen seien. Der Nationalrat
beugte sich seinerseits in einigen Punkten der Argumentation des Schwesterrats und
verzichtete auf zwei von ihm eingefügte, aber vom Ständerat abgelehnte
Bestimmungen: Erstens strich er die Regelung zur präventiven verdeckten Ermittlung
bei Sexualdelikten wieder aus dem Gesetz, weil dies Sache des kantonalen Polizeirechts
sei. Zweitens soll eine Genugtuung nun doch nicht mit Geldforderungen des Staates aus
dem Verfahren verrechnet werden können; werde der Betrag nicht ausbezahlt, verpuffe
der Ausgleichseffekt für die unrechtmässig erlittene Rechtsverletzung. Weiter räumte
die grosse Kammer die beiden Differenzen zu den DNA-Profilen aus, sodass dafür nun
die vom Bundesrat vorgesehenen Regeln umgesetzt werden: Von einer beschuldigten
Person darf während des Strafverfahrens ein DNA-Profil erstellt werden, wenn konkrete
Anhaltspunkte bestehen, dass sie weitere Delikte begangen haben könnte. Die SVP-
Minderheit, die dafür nur eine «gewisse Wahrscheinlichkeit» voraussetzen wollte, blieb
letztlich chancenlos. Zudem darf von einer verurteilten Person am Ende des
Strafverfahrens ein DNA-Profil erstellt werden, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte
anzunehmen ist, dass sie weitere Delikte begehen könnte. Hier unterlag die links-grüne
Minderheit mit ihrem Streichungsantrag ebenso deutlich.
Bei der Einschränkung der Teilnahmerechte verharrten indessen beide Räte auf ihrer
Position. Während sich der Ständerat mit 32 zu 11 Stimmen dafür aussprach, dass eine
beschuldigte Person von der ersten Einvernahme einer mitbeschuldigten Person
ausgeschlossen werden kann, solange sie selber noch nicht einvernommen worden ist,
lehnte der Nationalrat diese Einschränkung mit 137 zu 50 Stimmen (1 Enthaltung) ebenso
klar ab. Als Berichterstatter der RK-NR fasste Beat Flach (glp, AG) zusammen: «Für die
eine Seite ist es der Hauptinhalt und das wichtigste Element dieser Revision, und für
die andere Seite [...] ist das, was vorgeschlagen wird, ein No-Go.» Die ablehnende Seite
argumentierte, dieser Eingriff in die Rechte der Beschuldigten bringe das sorgfältig
austarierte Kräfteverhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Verteidigung aus dem Lot
und sei darum inakzeptabel. Die Befürworterinnen und Befürworter der Änderung
betonten hingegen, dass es sich um einen «moderaten Eingriff» (Karin Keller-Sutter)
handle und dass dies der Hauptauslöser für die ganze Revision gewesen sei, weil hier
von den Staatsanwaltschaften konkrete Probleme in der Praxis festgestellt worden
seien.
Ebenso unversöhnlich standen sich die beiden Kammern beim Beschwerderecht der
Staatsanwaltschaft gegen Haftentscheide gegenüber. Der Ständerat entschied mit 25
zu 19 Stimmen, an der bundesrätlichen Version festzuhalten, die ein solches
Beschwerderecht explizit vorsieht. Damit werde nichts Neues eingeführt, sondern die
bisherige Rechtsprechung des Bundesgerichts kodifiziert; es sei allemal besser, wenn
der Gesetzgeber die Grundsätze des Verfahrens in der StPO festschreibe, als dass das
Bundesgericht sich wie bisher das Recht nehme, selber zu entscheiden, erklärte der
erfolgreiche Antragsteller Daniel Fässler (mitte, AI). Der Nationalrat beschloss
demgegenüber mit 109 zu 79 Stimmen, eine solche Beschwerdemöglichkeit für die
Staatsanwaltschaft ausdrücklich auszuschliessen, weil die EMRK-Konformität einer
solchen Regel mindestens zweifelhaft sei. Es sei problematisch, wenn eine nach
Gerichtsentscheid freizulassende Person noch länger in Haft behalten werde, bis die
Beschwerde erledigt sei, so die Bedenken. Selbst der Bundesrat war sich in dieser
Sache nicht sicher, sagte Justizministerin Keller-Sutter doch, der Bundesrat habe
versucht, «das Risiko einer EMRK-Widrigkeit zu reduzieren, indem er für das Verfahren
möglichst kurze Fristen festgelegt» habe.
Resigniert stellte der ständerätliche Kommissionssprecher Jositsch am Ende der
zweiten Runde der Differenzbereinigung fest, dass man in diesen beiden letzten Fragen
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keine Lösung gefunden habe. Bei der Beschwerdelegitimation der Staatsanwaltschaft
gebe es mit der EMRK-Konformität «tatsächlich einen Punkt, der für die Fassung des
Nationalrates spricht», weshalb die Kommission die Zustimmung zum Beschluss der
Schwesterkammer beantragte. Dasselbe beantragte die RK-SR auch bei den
Teilnahmerechten. Die Fassung des Ständerates sei im Nationalrat nicht mehrheitsfähig
und eine zweckmässige Kompromisslösung nicht in Sicht, weshalb man im Zweifelsfall
eben beim geltenden Recht bleiben wolle, so Jositsch. «Das heisst, dass wir mit dieser
Revision das ursprüngliche Hauptproblem vielleicht nicht haben lösen können, aber wir
haben doch einiges gemacht, um diese Strafprozessordnung besser zu machen»,
resümierte er. Obwohl die Kommission damit in beiden Punkten die bundesrätliche
Lösung fallen liess, beantragte Karin Keller-Sutter keine Abstimmung. So räumte die
Ständekammer die beiden letzten Differenzen stillschweigend aus. In den
Schlussabstimmungen nahm der Ständerat die Vorlage mit 38 zu 6 Stimmen bei einer
Enthaltung an. Der Nationalrat stimmte ihr mit 147 zu 48 Stimmen bei 2 Enthaltungen
zu. Unzufrieden zeigten sich in beiden Räten grosse Teile der SVP-Fraktion, die die
fehlende Einschränkung der Teilnahmerechte bedauerten. Dadurch werde «die
Erforschung der materiellen Wahrheit eminent erschwert», was zu einer «massiven
Bevorteilung der Täter» führe und damit indirekt die Stellung des Opfers erheblich
schwäche, hatte Nationalrätin Andrea Geissbühler (svp, BE) während der Debatte im
Namen ihrer Fraktion erklärt. 1

Öffentliche Ordnung

Als vorberatende Kommission des Erstrates befasste sich im Februar 2023 die SPK-SR
mit dem Bundesgesetz über das Verbot der Verhüllung des Gesichts (BVVG). Sie trat
zunächst mit 6 zu 4 Stimmen bei 3 Enthaltungen auf das Geschäft ein und beriet es im
Detail. In der Gesamtabstimmung lehnte sie die Vorlage dann jedoch mit Stichentscheid
des Präsidenten Mathias Zopfi (gp, GL) bei 5 zu 5 Stimmen und 3 Enthaltungen ab. Die
Kommissionsmehrheit war der Ansicht, dass die Umsetzung des in der
Bundesverfassung verankerten Gesichtsverhüllungsverbots in die Zuständigkeit der
Kantone falle, da es sich um eine Frage der öffentlichen Sicherheit und Ordnung
handle. Dass sich der Bundesrat hier auf seine Strafrechtskompetenz stütze, sei nicht
angebracht, weil nicht die Bestrafung im Vordergrund stehe. 
Für den Ständerat war der Ablehnungsentscheid seiner Kommission in der
Gesamtabstimmung mit einem Antrag auf Nichteintreten gleichzusetzen. Dem
gegenüber stand ein Einzelantrag Chiesa (svp, TI) auf Eintreten. Die kleine Kammer
führte in der Frühjahrssession 2023 also die Eintretensdebatte zum Geschäft.
Kommissionspräsident Mathias Zopfi stellte klar, es sei nicht der Wille der Kommission,
das Verhüllungsverbot nicht umzusetzen. Alleine aus der Tatsache, dass es ich um eine
Bestimmung der Bundesverfassung handle, lasse sich aber keine Bundeskompetenz
begründen, legte er die Position der knappen Kommissionsmehrheit dar. Das
Gesichtsverhüllungsverbot sei eine «Bestimmung über das Auftreten im öffentlichen
Raum und die Sicherheit» und damit «Sache der Kantone», so Zopfi. Die Zuständigkeit
des Bundes auf Basis der Strafrechtskompetenz sei ein «Gewürge», pflichtete
Kommissionskollege Andrea Caroni (fdp, AR) bei. Weiter erinnerte
Kommissionspräsident Zopfi daran, dass der Bundesrat selbst vor der Volksabstimmung
stets betont habe, für die Umsetzung der Verfassungsbestimmung seien dereinst die
Kantone zuständig. «Der Föderalismus sollte in der Kammer der Kantone schon so
fundiert verankert sein, dass er nicht beim kleinsten oder einem mittelgrossen
politischen Gegenwind einknickt», redete er seinen Ratskolleginnen und -kollegen ins
Gewissen.
Auf der anderen Seite argumentierte Antragsteller Marco Chiesa, es sei «von kapitaler
Wichtigkeit», dass es eine schweizweit einheitliche Regelung gebe. Das sei, was die
Initiantinnen und Initianten erwartet hätten und was von der Mehrheit der Schweizer
Stimmbevölkerung beschlossen worden sei. Mit einem «komplexen Flickenteppich von
kantonalen Normen» sei niemandem gedient, stiess Fraktionskollege Werner Salzmann
(svp, BE) ins selbe Horn. Kommissionsmitglied Daniel Fässler (mitte, AI), der sich
ebenfalls für Eintreten aussprach, merkte an, dass der Spielraum für kantonal
unterschiedliche Regelungen im Hinblick auf die streng definierten Ausnahmen
ohnehin klein sei, weshalb eine kantonale Umsetzung keinen Sinn mache. Der Parteilose
Thomas Minder (SH), der für die SVP-Fraktion in der SPK-SR sitzt, warf der
Kommissionsmehrheit vor, ein «Schwarzpeterspiel» zu spielen und die «heisse
Kartoffel» an die Kantone abschieben zu wollen. Er fühlte sich an die «materielle
Nichtumsetzung» der Masseneinwanderungsinitiative erinnert und warnte, der Burka-
Initiative drohe bei einem Nichteintreten nun eine «formelle Nichtumsetzung».
Abschliessend plädierte auch Bundesrätin Elisabeth Baume-Schneider für Eintreten.
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Sie rief dem Rat in Erinnerung, dass sich in der Vernehmlassung nur ein Kanton gegen
den Gesetzesvorschlag ausgesprochen hatte. Das Gesetz garantiere eine einheitliche
Umsetzung der Verfassungsbestimmung im ganzen Land und bringe das
Gesichtsverhüllungsverbot ins Gleichgewicht mit den verfassungs- und
menschenrechtlichen Anforderungen an die Einschränkung von Grundrechten. Die
Ständekammer stimmte schliesslich mit 27 zu 15 Stimmen bei einer Enthaltung für
Eintreten, wobei sich die Ratslinke sowie einige vereinzelte Stimmen aus FDP und Mitte
dagegen stellten. Damit geht das Geschäft noch einmal an die Kommission zur
Detailberatung. 2

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Umweltschutz

In der Wintersession 2023 behandelte der Ständerat die umfassende Revision des
Umweltschutzgesetzes als Erstrat. UREK-SR-Sprecher Daniel Fässler (mitte, AI)
orientierte den Rat darüber, dass die Kommission einstimmig beantragt hatte, auf die
Vorlage einzutreten. Entsprechend wurde Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen.
Die Vorlage gliederte sich sodann in zwei grosse Themenbereiche. Im ersten Block
widmete sich der Ständerat den Lärmvorschriften bei Gebäuden. Daniel Fässler fasste
das Ziel der USG-Revision dahingehend zusammen, dass die Lärmvorschriften besser
mit den raumplanerischen Zielen, namentlich der Siedlungsentwicklung nach innen, in
Einklang gebracht werden sollen. Die Kommissionsmehrheit hatte bei den
entsprechende Artikeln jeweils beantragt, der Linie des Bundesrates zu folgen oder
aber die Lärmvorschriften zu lockern. Gegen Letzteres regte sich links-grüner
Widerstand; Mathilde Crevoisier Crelier (sp, JU) hatte zu den wichtigsten
vorgeschlagenen Änderungen jeweils einen Minderheitsantrag eingereicht. Diese
Anträge blieben jedoch allesamt chancenlos; die Mehrheit des Rates folgte in allen
Punkten ihrer vorberatenden Kommission. So lehnte es der Ständerat etwa ab, einen
neuen Grenzwert für morgendlichen Fluglärm in die Lärmschutzverordnung
aufzunehmen. Ebenfalls keine Mehrheit fand das Ansinnen, den Gemeinden bei
Bauzonen, in denen die Lärm-Grenzwerte nicht eingehalten werden können, mehr
Spielraum bezüglich der Geschwindigkeitsbegrenzung auf den Strassen zu geben. 
Im zweiten Block stand die Beschleunigung der Sanierung belasteter Standorte im
Fokus. In Übereinstimmung mit dem Bundesrat beschloss der Ständerat eine
obligatorische Sanierung belasteter öffentlicher Spielplätze und Grünflächen, auf
denen regelmässig Kinder spielen. Die anfallenden Sanierungskosten sollen primär die
Verursachenden der Belastungen tragen; der Bundesrat hatte hingegen vorgeschlagen,
dass die Inhaberinnen und Inhaber des Standorts, also etwa die Gemeinden, die Kosten
übernehmen. Die kleine Kammer lehnte es im Übrigen ab, die Sanierung privater
Kinderspielplätze und privater Hausgärten finanziell zu unterstützen. Dies hatten der
Bundesrat und eine weitere Minderheit Crevoisier Crelier gefordert.
Nach diesen beiden grossen Blöcken gab es nur noch wenige Diskussionen zu den
übrigen Bestimmungen, bei denen die kleine Kammer jeweils dem Antrag des
Bundesrates folgte. In der Gesamtabstimmung wurde die Vorlage mit 32 zu 9 Stimmen
bei 1 Enthaltung angenommen. Die ablehnenden Stimmen stammten von Mitgliedern
der SP und der Grünen. 3
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